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I. Allgemeines 
 
1. Allen Lieferungen und Leistungen der BASS GmbH – im 
Folgenden kurz BASS genannt – liegen deutsches Recht zu-
grunde sowie die folgenden BVB oder etwaige gesonderte ver-
tragliche Vereinbarungen. Abweichende Einkaufsbedingungen 
des Käufers erkennen wir nicht an und werden auch durch Auf-
tragsannahme nicht Vertragsinhalt, es sei denn, wir hätten aus-
drücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 
 
2. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle unsere 
zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller.  
 
3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirk-
sam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt.  
 
 
II. Angebot und Lieferung 
 
1. Unsere Angebote sind freibleibend. Mündliche Absprachen mit 
unseren Reisenden, Vertretern oder Beauftragten bedürfen 
unserer schriftlichen Bestätigung. Wurde eine solche nicht erteilt, 
gilt unsere Lieferausführung bzw. der Lieferschein als Auftrags-
bestätigung. Nach der Erteilung der Auftragsbestätigung ist eine 
Lösung des Käufers vom Liefervertrag in der Regel  
ausgeschlossen. 
 
2. An unsere Angebote halten wir uns 90 Tage sofern nicht 
anders vereinbart.  
 
3. Die in unseren Katalogen, Prospekten, Preislisten oder  
Voranschlägen und sonstigen Unterlagen genannten Maße, 
Zeichnungen, Gewichte, Abbildungen, Beschreibungen und 
sonstigen Angaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie 
nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Der Besteller 
übernimmt für die von ihm beizubringenden Unterlagen wie  
Zeichnungen, Lehren, Muster, oder dgl. die alleinige  
Verantwortung. Der Besteller hat dafür einzustehen, dass von 
ihm vorgelegte Ausführungszeichnungen in Schutzrechte Dritter 
nicht eingreifen. 
 
4. Muster werden nur gegen Berechnung geliefert. 
 
5. Kostenvoranschläge sind unverbindlich und – soweit nicht 
anders ausdrücklich vereinbart – kostenpflichtig.  
 
6. Für den Umfang der Leistung ist unsere schriftliche Auftrags-
bestätigung maßgebend. Wir sind zu Teilleistungen berechtigt, 
soweit sie für den Käufer zumutbar sind. Werden Sonderwerk-
zeuge in Auftrag gegeben, so darf die Bestellmenge um ca. 10%, 
mindestens jedoch um 2 Stück über- oder unterschritten werden. 
Berechnet wird die Liefermenge. 
 
7. Die Lieferfristen gelten nur annähernd, wenn sie nicht aus-
drücklich schriftlich als verbindlich zugesagt wurden. Bei Liefer-
terminangaben nach Kalenderwochen gilt jeweils der letzte 
Arbeitstag. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung unserer 
Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Klärung aller für die Durch-
führung des Auftrags erforderlichen technischen und kaufmänni-
schen Fragen bzw. der Beibringung der von dem Käufer seiner-
seits zu erbringenden Vorleistungen z.B. Beibringung behördli-
cher Bescheinigungen oder Genehmigungen bzw. vor Eingang 
einer vom Käufer zu erbringenden Anzahlung. Dies gilt nicht, 
soweit wir die Verzögerung zu vertreten haben. Sofern wir den 
Käufer gegen Vorauskasse beliefern, beginnt die angegebene 
Lieferfrist erst mit dem Eingang des Vorauskassebetrages. 
Nachträglich vom Käufer gewünschte Änderungen haben eine 
Unterbrechung der Lieferzeit zur Folge. Nach Verständigung 
über die gewünschte Änderung beginnt die Lieferfrist erneut zu 
laufen. 
 
8. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der 
Leistungsgegenstand unser Werk verlassen hat oder unsere 
Lieferbereitschaft mitgeteilt ist und die Ware ohne unser Ver-
schulden nicht rechtzeitig abgesandt werden kann. 
 

9. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund von höherer 
Gewalt und aufgrund von Ereignissen, deren Ursachen sich 
außerhalb unseres Einwirkungsbereiches befinden, berechtigen 
uns, die Lieferung bzw. die Leistung um die Dauer der Behinde-
rung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschie-
ben. Dies gilt auch, wenn solche Ereignisse bei unseren Zuliefe-
rern oder während eines bereits vorliegenden Verzugs eintreten. 
Wenn die Behinderung länger als 3 Monate dauert, ist der Käufer 
wie auch wir berechtigt, hinsichtlich des nicht erfüllten Teils vom 
Vertrag zurück zu treten. Beginn und Ende solcher Hinderungs-
gründe teilen wir dem Käufer baldmöglichst mit. 
 
10. Der Käufer kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, 
wenn uns die gesamte Lieferung vor Gefahrübergang unmöglich 
wird. Der Käufer kann darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten, 
wenn bei einer Bestellung die Ausführung eines Teils der Liefe-
rung unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse hat an der 
Ablehnung der Teillieferung. Ist dies nicht der Fall, so hat der 
Käufer den auf die Teillieferung entfallenen Vertragspreis zu 
zahlen. Tritt die Unmöglichkeit oder das Unvermögen während 
des Annahmeverzugs ein oder ist der Käufer für diese Umstände 
allein oder weit überwiegend verantwortlich, bleibt er zur Gegen-
leistung verpflichtet. 
 
11. Für den Fall, dass der Käufer mit der Bezahlung früherer 
Lieferungen aus laufender Geschäftsverbindung in Verzug ist, 
sind wir berechtigt, von einer weiteren Belieferung abzusehen, 
wobei die dem Käufer entstehenden Kosten zu seinen Lasten 
gehen. 
 
12. Bestellungen auf Abruf müssen spätestens 12 Monate nach 
Bestelleingang abgerufen sein sofern nicht anders vereinbart. 
Nach Ablauf dieser Frist haben wir das Recht, die bestellte Ware 
zum Versand zu bringen. Kommt der Käufer in Annahmeverzug 
oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berech-
tigt, für den uns entstandenen Schaden Ersatz zu verlangen. 
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 
 
 
III. Preis und Zahlung 
 
1. Alle Preise sind in € (Euro) und gelten mangels besonderer 
Vereinbarung ab Werk einschließlich Verladung ab Werk, jedoch 
ausschließlich Verpackung, Zoll, Versicherung, Versandkosten 
und Entladung. Zu den Preisen kommt die Umsatzsteuer in der 
jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. 
 
2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unserem Preis 
eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rech-
nungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.  
 
3. Der Mindestbestellwert beträgt 100,00 € sofern nicht anders 
vereinbart. Ggf. kann für Bestellungen unter diesem Wert eine 
Bearbeitungsgebühr von 20,00 € berechnet werden. Wenn 
möglich sind Sammellieferungen durchzuführen.  
 
4. Bei Kostensenkung oder -erhöhung durch Materialpreis bzw. 
durch Lohnerhöhungen, welche nach Vertragsabschluss ein-
treten, behalten wir uns vor, den zum Zeitpunkt der Lieferung 
maßgeblichen Preis zu berechnen, falls die Auslieferung später 
als 4 Monate nach dem Datum unserer Auftragsbestätigung 
erfolgt. Die Kostenänderungen werden wir dem Käufer auf Ver-
langen nachweisen. 
 
5. Für jede einzelne Bestellung oder Spezifikation wird die Liefer-
zeit gesondert vereinbart.  
 
6. Eine Neuberechnung in einer für den Käufer zumutbaren 
Weise behalten wir uns auch für den Fall vor, dass der Vertrags-
gegenstand mit technischen Verbesserungen gegenüber dem 
Vertragszeitpunkt versehen wurde. 
 
7. Bei nicht vereinbarten Mindermengen sind wir berechtigt, 
kostendeckende Zuschläge zu erheben bzw. Rabattkürzungen 
vorzunehmen. 
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8. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rech-
nungsdatum ohne jeden Abzug zahlbar sofern nicht anders 
vereinbart.  
 
9. Bei Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von 8 Prozent-
punkten jährlich über dem jeweiligen Basiszinssatz (§247 BGB) 
fällig. Der Nachweis eines weitergehenden Verzugsschadens 
bleibt vorbehalten. 
 
10. Das Recht, Zahlungen zurück zu halten oder mit Gegenan-
sprüchen aufzurechnen, steht dem Käufer nur insoweit zu, als 
seine Gegenansprüche schriftlich unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind. 
 
11. Wechsel nehmen wir nur aufgrund vorhergehender schriftli-
cher Vereinbarung an, die Gutschrift erfolgt nur erfüllungshalber. 
Die mit der Wechselzahlung anfallenden Kosten gehen zu Lasten 
des Käufers. 
 
12. Wir sind nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen 
Nachfrist berechtigt, ausstehende und zukünftige Leistungen nur 
gegen Vorauskasse durchzuführen oder von der Stellung der 
Sicherheit abhängig zu machen, wenn der Käufer mit vereinbar-
ten Zahlungszielen in Verzug ist oder Umstände vorliegen, die 
bei Anlegung banküblicher Maßstäbe Zweifel an der Zahlungsfä-
higkeit des Käufers begründen. Zudem sind wir berechtigt, unse-
re Forderungen, unabhängig von der Laufzeit etwaiger Wechsel, 
fällig zu stellen und Sicherheiten zu verlangen. 
 
13. Sogenannte Garantie- und Gewährleistungsansprüche des 
Käufers, die im Voraus beansprucht werden, sind ausgeschlos-
sen. 
 
14. Angestellte, Reisende oder Vertreter unseres Hauses haben 
keine Inkassovollmacht, es sei denn, dass hierfür unser aus-
drücklicher, schriftlicher Auftrag vorliegt. 
 
15. Wir behalten uns vor, Gutschriften nicht auszuzahlen, son-
dern dem Kundenkonto gutzuschreiben.   
 
 
IV. Verpackung und Versand 
 
1. Die Verpackung erfolgt nach handelsüblichen Gesichtspunkten 
und nach unserem Ermessen. Es handelt sich um Einwegverpa-
ckungen, die billigst berechnet und nicht zurückgenommen 
werden. Mehrwegverpackungssysteme sind zwischen dem 
Käufer und uns abzustimmen. 
 
2. Wir bemühen uns um den aus unserer Sicht bestmöglichen 
Versandweg, sofern nicht eine bestimmte Versandart vereinbart 
wurde. Sollten durch eine vom Käufer vorgeschriebene Ver-
sandart Mehrkosten entstehen, so hat diese der Käufer zu tra-
gen. 
 
3. Unsere Lieferungen erfolgen ab Werk, ausschließlich Verpa-
ckung. Die Kosten für Verpackung und für die Überbringung ab 
Werk bis zum Lieferort trägt der Käufer. 
 
4. Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung 
durch eine Transportversicherung absichern; die insoweit anfal-
lenden Kosten trägt der Besteller.  
 
 
V. Gefahrübergang 
 
1. Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn der Liefergegen-
stand das Werk oder Lager verlassen hat und zwar auch dann, 
wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, 
z. B. Verladung, Transport oder Entladung übernommen haben. 
 
2. Verzögert sich die Leistung infolge von Umständen, die der 
Käufer zu vertreten hat, geht die Preisgefahr am Tag der Mittei-
lung der Lieferbereitschaft auf ihn über. Wir sind in diesem Fall 
berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers nach 
eigenem Ermessen zu lagern und als ab Werk geliefert zu be-
rechnen. Auf Verlangen des Käufers versichern wir die jeweilige 

Sendung auf seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, 
Feuer- und Wasserschäden. 
 
 
VI. Eigentumsvorbehalt 
 
1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung unserer sämtlichen 
Forderungen aus der Geschäftsverbindung in unserem Eigen-
tum. Dies gilt auch für die Erteilung des Saldo-Anerkenntnisses. 
 
2. Der Käufer ist berechtigt, die gelieferte Ware im ordnungsge-
mäßen Geschäftsverkehr weiter zu veräußern, wenn er schon 
jetzt die entstehenden Forderungen gegen seinen Abnehmer zur 
Sicherung der Höhe unserer Forderung abtritt. Bei der Veräuße-
rung von Waren, an denen wir anteiliges Eigentum haben, gilt die 
Vorausabtretung anteilig in Höhe des Rechnungswertes unserer 
Vorbehaltsware. Der Käufer hat uns auf Verlangen sämtliche 
Auskünfte zu erteilen und Einsicht in die Unterlagen zu gewäh-
ren. 
 
3. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigen-
tum und wir werden im Falle der Verarbeitung oder Umbildung 
Hersteller und im Falle der Verbindung mit anderen Sachen 
Miteigentümer und zwar anteilig nach dem Rechnungswert der 
Vorbehaltsware. Die neue Sache wird vom Käufer unentgeltlich 
für uns verwahrt. 
 
4. Wenn der Wert der bestehenden Sicherheiten die zu sichern-
den Forderungen um mehr als 20% übersteigt, sind wir auf 
Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe verpflichtet. 
 
5. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware (Verpfän-
dungen, Sicherungsübereignungen) oder anderen Abtretungen 
der genannten Forderungen (siehe Eigentumsvorbehalt 2. und 
3.) ist der Käufer nicht berechtigt. Im Falle von Pfändungen oder 
Beschlagnahmen der Vorbehaltsware hat der Käufer auf unser 
Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen. 
 
6. Ist der Käufer in Zahlungsverzug oder sind unsere Forderun-
gen durch Verschlechterung der Kreditwürdigkeit des Käufers 
gefährdet, sind wir nach erfolglosem Ablauf einer von uns ge-
setzten Nachfrist auch dann zur Aufforderung einer sofortigen 
Zahlung oder zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, 
wenn wir nicht vom Vertrag zurückgetreten sind. Wir sind dann 
auch berechtigt, die Vorbehaltsware freihändig zu verkaufen oder 
versteigern zu lassen. Für unsere Ausfallforderung haftet der 
Käufer. 
 
7. Solange uns das Eigentum an unseren Lieferungen vorbehal-
ten bleibt, hat der Käufer die ihm gelieferten Erzeugnisse auf 
seine Kosten ausreichend gegen Verlust durch Diebstahl, Bruch, 
Feuer, Wasser und für sonstige Schäden zu versichern und uns 
solche Versicherungen auf Anforderung nachzuweisen. 
 
 
VII. Mängelansprüche 
 
Für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung haftet BASS unter 
Ausschluss weiterer Ansprüche – vorbehaltlich Abschnitt VIII – 
wie folgt: 
 
Sachmängel 
 
1. Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach Wahl des Käufers 
nachzubessern oder mangelfrei zu ersetzen, die sich infolge 
eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes als man-
gelhaft herausstellen. Die Feststellung solcher Mängel ist BASS 
unverzüglich schriftlich zu melden. 
 
2. Bei offensichtlicher Mangelhaftigkeit oder Unvollständigkeit der 
Ware sind uns die Beanstandungen innerhalb von 2 Wochen 
nach Ankunft der Leistung am Bestimmungsort schriftlich unter 
genauer Bezeichnung des Fehlers und der Rechnungsnummer 
anzuzeigen. Sonstige Mängel sind uns unverzüglich, spätestens 
innerhalb einer Woche seit Kenntnisnahme, anzuzeigen. Auf 
unsere Aufforderung sind Belege, Muster, Packzettel und/oder 
die fehlerhafte Ware an uns zurückzusenden. Ansprüche des 
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Käufers wegen Mangelhaftigkeit oder Unvollständigkeit der 
Leistung sind ausgeschlossen, wenn er dieser Verpflichtung nicht 
nachkommt. 
 
3. Zur Vornahme aller seitens BASS notwendig erscheinenden 
Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Käufer nach 
Verständigung mit BASS die erforderliche Zeit und Gelegenheit 
zu geben; anderenfalls ist BASS von der Haftung für die daraus 
entstehenden Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen der Ge-
fährdung der Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhältnis-
mäßig großer Schäden, wobei BASS sofort zu verständigen ist, 
hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte 
beseitigen zu lassen und vom Lieferer Ersatz der erforderlichen 
Aufwendungen zu verlangen. Ersetzte Teile werden Eigentum 
von BASS. 
 
4. Gewährleistungsansprüche des Käufers setzen voraus, dass 
er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten ord-
nungsgemäß und unverzüglich nachgekommen ist. Kommt der 
Käufer dieser Verpflichtung nicht nach, hat er keine Mängelan-
sprüche gegen uns. Der Käufer hat zudem Beweise in  
geeigneter, detaillierter Form zu sichern, die die Fehlerhaftigkeit 
von BASS Produkten schlüssig beweisen. Er hat über sein QM-
System umfassend Auskunft zu geben und uns auf Verlangen 
Gelegenheit zur Überprüfung zu geben. 
 
5. Wir sind berechtigt, Nacherfüllung nach unserer Wahl vorzu-
nehmen. Dies bedeutet, dass wir entscheiden dürfen, ob eine 
Mangelbeseitigung oder eine Neulieferung vorgenommen wird. 
Schlägt die Nacherfüllung fehl, sind wir zu einer wiederholten 
Nacherfüllung berechtigt. Auch im Falle einer wiederholten 
Nacherfüllung entscheiden wir zwischen Neulieferung oder 
Mangelbeseitigung.  
 
6. Der Besteller ist erst dann zum Rücktritt vom Vertrag und/oder 
zur Geltendmachung von Schadensersatz berechtigt, wenn die 
Nacherfüllung zweimal fehlgeschlagen ist.  
 
7. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, die Qualität, die 
mithilfe von BASS Werkzeugen gefertigt wird, durch geeignete 
Maßnahmen entsprechend der QM-Norm IATF 16949 oder 
vergleichbaren Regelwerken (VDA 6.1, VDA 6.4) abzusichern. Er 
ist verpflichtet, regelmäßig durch Zuhilfenahme geeichter Prüfmit-
tel die produzierte Qualität zu prüfen und bei Abweichungen dies 
umfassend und sorgfältig zu dokumentieren. Er ist ausnahmslos 
für die Qualität der mit BASS Werkzeugen produzierten Teile 
verantwortlich, auch wenn wir ihm Unterstützung anbieten oder 
auch leisten. Pauschale Kundenanforderungen an die Firma 
BASS – im speziellen auch an die Qualität unserer Produkte, die 
z.B. in den Einkaufsbedingungen unserer Kunden definiert sind – 
erkennen wir nicht an. 
 
8. Keine Haftung wird insbesondere in folgenden Fällen über-
nommen: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, feh-
lerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Käufer oder 
Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Be-
handlung, nicht ordnungsgemäße Wartung, ungeeignete Be-
triebsmittel, Schäden aufgrund höherer Gewalt oder besondere 
Einflüsse, die nicht im Vertrag vereinbart sind, chemische, elekt-
rochemische oder elektrische Einflüsse oder Nichterfüllung von 
unter VII 4 aufgeführten Käuferpflichten – sofern sie nicht von 
BASS zu verantworten sind. 
 
9. Geringfügige Fehler, die weder den Wert noch die Tauglichkeit 
oder die Verwendbarkeit des Werkes wesentlich beeinträchtigen, 
sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.  
 
10. Bessert der Käufer oder ein Dritter unsachgemäß nach, 
besteht keine Haftung seitens BASS für die daraus entstehenden 
Folgen. Gleiches gilt für ohne vorherige Zustimmung seitens 
BASS vorgenommene Änderungen des Liefergegenstandes. 
 
11. Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung 
entstehenden unmittelbaren Kosten tragen wir – soweit sich die 
Beanstandung als berechtigt herausstellt – die Kosten des Er-
satzstückes einschließlich des Versandes. 
 

12. Hinsichtlich etwaiger Ersatzansprüche und Nachbesserungs-
arbeiten gilt eine Gewährleistungsfrist von 12 Monaten ab Liefe-
rung. 
 
13. Rückgriffansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur 
insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die 
gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarun-
gen, z.B. Kulanzregelungen, getroffen hat.  
 
14. Nicht von uns autorisierte Werbeaussagen des Käufers 
gegenüber seinen Käufern oder in seinen Werbematerialien 
begründen keine Mängelansprüche gegen uns. 
 
 
Rechtsmängel 
 
15. Unsere in Abschnitt VII. genannten Verpflichtungen sind 
vorbehaltlich Abschnitt IX. 2 für den Fall der Schutz- oder Urhe-
berrechtsverletzung abschließend.  
 
Sie bestehen nur, wenn 
 der Käufer uns in angemessenem Umfang bei der Abwehr  

der geltend gemachten Ansprüche unterstützt bzw. uns die 
Durchführung der Modifizierungsmaßnahmen gemäß diesen 
Bedingungen ermöglicht, 

 uns alle Abwehrmaßnahmen einschließlich außergerichtlicher 
Regelungen vorbehalten bleiben, 

 der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des Käufers 
beruht und 

 die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass 
der Käufer den Liefergegenstand eigenmächtig geändert oder 
in einer nicht vertragsgemäßen Weise verwendet hat. 

 
16. Soweit nicht anders vereinbart, begrenzt sich unsere Ver-
pflichtung zur Lieferung frei von gewerblichen Schutzrechten und 
Urheberrechten („Schutzrechte“) Dritter auf das Land des Liefer-
ortes. 
 
17. Für Ansprüche, die sich aus der Verletzung von gewerblichen 
Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter ergeben, haften wir 
nicht, wenn das Schutzrecht im Eigentum des Bestellers bzw. 
eines unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich kapital- oder stimm-
rechtsmäßig ihm gehörenden Unternehmens (verbundenes 
Unternehmen) gem. §15 AktG steht oder stand. Unsere Haftung 
ist auch ausgeschlossen, wenn der Liefergegenstand bzw. die 
Fertigung des Liefergegenstandes auf der Basis spezieller Vor-
gaben des Kunden, z.B. nach dessen Zeichnungen, entstanden 
ist. 
 
18. Für Ansprüche, die sich aus der Verletzung von Schutzrech-
ten ergeben, haften wir nicht, wenn nicht mindestens ein Schutz-
recht aus der Schutzrechtsfamilie entweder vom Europäischen 
Patentamt oder in einem der Staaten Bundesrepublik Deutsch-
land, Frankreich, Großbritannien, Österreich oder USA veröffent-
licht ist. Die Veröffentlichung der Schutzrechte muss spätestens 
zum Zeitpunkt der Lieferung erfolgt sein. 
Eine Haftung wird ausgeschlossen, wenn wir den Kunden auf 
bestimmte existierende Schutzrechte hinweisen und dieser 
ungeachtet der Schutzrechtslage auf eine Bestel-
lung/Auslieferung besteht. 
 
19. Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung 
von Schutzrechten, sind wir verpflichtet, dem Besteller das Recht 
zum weiteren Gebrauch zu verschaffen oder den Liefergegen-
stand in für den Besteller zumutbarer Weise derart zu modifizie-
ren, dass die Schutzrechtverletzung nicht mehr besteht. Ist dies 
zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen und in angemes-
sener Frist nicht möglich, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt. 
 
20. Der Besteller ist verpflichtet, uns über die von Dritten geltend 
gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich zu informieren. Er 
räumt uns zudem die Gelegenheit ein, uns in angemessener Zeit 
mit den Dritten in Verhandlung zur gütlichen Beilegung möglicher 
Rechtsstreitigkeiten einzutreten. 
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VIII. Retouren  
 
1. Retouren oder Umtausch sind nur innerhalb von 30 Tagen 
nach Lieferung und vorheriger Absprache mit uns, mit einer 
Einlagerungsgebühr von 20%, möglich. Retouren oder Umtausch 
werden nur bei lagerhaltigen Standardprodukten im Neuzustand 
und originalverpackt akzeptiert.  
 
2. Die Stornierung von Sonderwerkzeugen kann nur durch Abga-
be einer ausdrücklichen Erklärung und mit Zustimmung von 
BASS erfolgen. Die Höhe der Stornogebühr richtet sich nach 
Höhe der Rechnungssumme und Zeitpunkt des Zugangs der 
Stornoerklärung. 
 
 
IX. Haftung des Lieferers, Haftungsausschluss 
 
1. Wenn der Liefergegenstand durch unser Verschulden infolge 
unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach 
Vertragsschluss erfolgten Vorschlägen und Beratungen oder 
durch die Verletzung anderer vertraglicher Nebenverpflichtungen 
– insbesondere Anleitung für Bedienung, Prüfung und Wartung 
der Werkzeuge und der bearbeiteten Werkstücke – vom Käufer 
nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter 
Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers die Regelungen 
der Abschnitte VII und IX. 2. 
 
2. Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden 
sind, haften wir – aus welchen Rechtsgründen auch immer – nur 
 
a) bei Vorsatz, 
b) bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers/der Organe oder lei-
tender Angestellter, 
c) bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit, 
d) bei Mängeln, die er arglistig verschwiegen hat, 
e) im Rahmen einer Garantiezusage, 
f) bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produkthaf-
tungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an privat genutz-
ten Gegenständen gehaftet wird. 
 
Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften 
wir auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und 
bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den 
vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. 
Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 
 
3. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nach 
Grund und Höhe auch zugunsten unserer gesetzlichen Vertreter, 
Mitarbeiter, und sonstigen Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. 
 
 
X. Urheberrecht/ Geheimhaltung  
 
Wir behalten uns Urheberrechte und das Recht zur Anmeldung 
gewerblicher Schutzrechte, wie z.B. Patente, vor an Abbildun-
gen, Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen, u.ä. Informa-
tionen körperlicher oder unkörperlicher Art – auch in elektroni-
scher Form. Sie dürfen ohne unsere Zustimmung Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden und dürfen im eigenen Betrieb des 
Bestellers nur solchen Personen zur Verfügung gestellt werden, 
die für deren Verwendung notwendigerweise herangezogen 
werden müssen und die ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet 
sind; sie bleiben unser ausschließliches Eigentum. Ohne unser 
vorheriges schriftliches Einverständnis dürfen solche Informatio-
nen nicht vervielfältigt oder gewerbsmäßig verwendet werden. 
Auf Verlangen sind sie unverzüglich herauszugeben. 
 
 
XI. Exportkontrolle  
 
1. Die Lieferungen und Leistungen (Vertragserfüllung) stehen 
unter dem Vorbehalt, dass der Erfüllung keine Hindernisse 
aufgrund von nationalen oder internationalen Exportkontrollbe-
stimmungen, insbesondere Embargos oder sonstigen Sanktionen 
entgegenstehen. Der Besteller verpflichtet sich, alle Informatio-
nen und Unterlagen beizubringen, die für die Ausfuhr oder Ver-

bringung benötigt werden. Verzögerungen aufgrund von Export-
prüfungen oder Genehmigungsverfahren setzen Fristen und 
Lieferzeiten außer Kraft. Werden erforderliche Genehmigungen 
nicht erteilt, bzw. ist die Lieferung und Leistung nicht genehmi-
gungsfähig, gilt der Vertrag bezüglich der betroffenen Teile als 
nicht geschlossen.  
 
2. Wir sind berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen, wenn die 
Kündigung für uns erforderlich ist zur Einhaltung nationaler oder 
internationaler Rechtsvorschriften. In diesem Fall ist die Gel-
tendmachung eines Schadens oder die Geltendmachung anderer 
Rechte durch den Besteller wegen der Kündigung ausgeschlos-
sen.  
 
 
XII. Softwarenutzung 
 
1. Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem 
Käufer ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die  
gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentation zu nutzen. 
Sie wird zur Verwendung auf dem dafür bestimmten Lieferge-
genstand überlassen. Eine Nutzung der Software auf mehr als 
einem System ist untersagt. 
 
2. Der Käufer darf die Software nur im gesetzlich zulässigen 
Umfang (§§ 69a ff. UrhG) vervielfältigen, überarbeiten, überset-
zen oder von dem Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der 
Käufer verpflichtet sich, Herstellerangaben – insbesondere 
Copyright-Vermerke – nicht zu entfernen oder ohne unsere 
vorherige ausdrückliche Zustimmung zu verändern. 
 
3. Alle sonstigen Rechte an der Software und den  
Dokumentationen einschließlich Kopien bleiben bei uns bzw. 
beim Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist 
unzulässig. 
 
 
XIII. Rechtswahl, Gerichtsstand und Erfüllungsort 
 
1. Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitig-
keiten ist, wenn der Käufer Kaufmann, eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögen ist oder im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand 
hat, als Gerichtsstand der Ort des Werkes vereinbart, auch für 
Wechsel-, Urkunds- und Scheckverfahren. Wir sind jedoch 
berechtigt, den Käufer auch in seinem allgemeinen Gerichtsstand 
zu verklagen. 
 
2. Es gilt ausnahmslos das für die Rechtsbeziehung inländischer 
Vertragspartner maßgebliche Recht der Bundesrepublik 
Deutschland; die Anwendung von UN- Kaufrecht über den inter-
nationalen Warenkauf (CISG) wird hiermit ausgeschlossen. 
 
3. Erfüllungsort ist der Ort des Werkes. 
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